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NEWS

Geplante europäische Vereinheitlichung 
des Erbrechts

1. Zum Thema

Viele EU-Bürger/innen kaufen sich Immobilien in einem anderen EU-Mitgliedstaat. Laut Angaben der Europäischen Kommission gibt es pro Jahr 450 000 internationale Erbrechtsfälle. Das Nachlassvermögen dieser internationalen Erbrechtsfälle beträgt immerhin beachtliche 120 Mrd. Euro.

Auch sehr viele künftige HAK- und HAS-Absolventinnen und -Absolventen werden sich in ihrem beruflichen und privaten Leben in der EU bewegen oder in einem anderen EU-Land leben und arbeiten. Einige von ihnen werden sich in Zukunft auch ein Vermögen in einem anderen EU-Staat schaffen. 

Wie sieht die rechtliche Situation dann einmal später aus – in Bezug auf den Nachlass dieser Personen? Nach welchem Recht ist der Nachlass abzuwickeln, wenn man sich in einem anderen EU-Staat ein Vermögen geschaffen hat, aber die Staatsbürgerschaft beibehalten hat, die man schon lange hat? 

2. Didaktische Tipps und Hinweise 

Der vorliegende Beitrag kann für einen IV. Jahrgang HAK als Vertiefung und gleichzeitige Wiederholung des Themas Erbrecht verwendet werden, ebenso zur Vorbereitung und Aktualisierung des Wissensstandes für Maturantinnen und Maturanten im Gegenstand „Politische Bildung und Recht“.

Eventuell kann er auch in besonders interessierten HAS-Klassen zur Wiederholung und Vertiefung eingesetzt werden.

3. Einführungsbeispiel: Wie sieht die derzeitige rechtliche Regelung aus?
Herr Grasmann ist österreichischer Staatsbürger. Er hat ein Haus in Salzburg. Nach vielen Urlauben in Spanien kauft er sich eine Wohnung am Meer. In der Pension verbringt er den Großteil des Jahres in Spanien und genießt dort das warme Klima und den Aufenthalt am Meer.

Herr Grasmann verstirbt nach mehreren Jahren in Spanien. Nun unterliegen die einzelnen Teile des Nachlasses unterschiedlichen Rechtsordnungen. Er hat ja ein Haus in Österreich und eine Wohnung in Spanien. Und er ist österreichischer Staatsangehöriger, aber in Spanien verstorben. Nach welchem Recht muss nun die Verlassenschaft abgehandelt werden? 

Das spanische und das österreichische Recht „konkurrieren“ hier miteinander – so lautet der juristische Fachbegriff. 

Die Abwicklung des Nachlasses ist in diesem Fall kompliziert, zeitaufwendig und damit auch kostenintensiv. Es muss daher eine Regelung gefunden werden, nach welchem Recht die Verlassenschaft abzuhandeln ist, wenn mehrere Rechtsordnungen miteinander konkurrieren. 

Derzeit regelt der § 28 IPRG (Internationales Privatrechtsgesetz) die Situation. Er lautet:

	§ 28. (1) Die Rechtsnachfolge von Todes wegen ist nach dem Personalstatut des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes zu beurteilen.

(2) Wird eine Verlassenschaftsabhandlung in Österreich durchgeführt, so sind der Erbschaftserwerb und die Haftung für Nachlaßschulden nach österreichischem Recht zu beurteilen.


Personalstatut bedeutet, dass sich die rechtliche Zuständigkeit nach der Staatsbürger​schaft der verstorbenen Person im Zeitpunkt des Todes richtet. 

In unserem Beispiel bedeutet dies ganz konkret, dass nach der bisher gültigen Rechts​lage die Verlassenschaft von Herrn Grasmann nach österreichischem Recht durch​geführt wird. 

4. Die geplante Änderung der Vereinheitlichung des Erbrechts 
auf europäischer Ebene

Nun gibt es einen Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates für eine gesetzliche Veränderung. Es soll durch EU-weite, vereinheitlichte Vorschriften die Abwicklung dieser internationalen Erbrechtsfälle vereinfacht und damit auch eine Erleichterung der Planung des eigenen Nachlasses durch die erblassende Person ermöglicht werden. Der Verordnungsvorschlag zielt also auf eine Verbesserung der rechtlichen Situation dieser Erbrechtsfälle ab. 

Wie sieht die geplante rechtliche Regelung aus? 

Der Verordnungsvorschlag bezieht sich auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen durch die drei Berufungsgründe zu Erbschaft:

· Testament
· Erbvertrag
· gesetzliche Erbfolge
Ausnahmen sieht der Vorschlag vor für: 

· Schenkungen
· Versicherungsverträge (z. B. eine Lebensversicherung)
· Anteile eines verstorbenen Gesellschafters an einer Gesellschaft
Der Verordnungsvorschlag

· regelt die internationale Zuständigkeit,

· bestimmt das maßgebliche Recht für die Abhandlung des Nachlasses,

· regelt die Anerkennung und die Vollstreckung des Europäischen Nachlasszeugnisses.

Der Vorschlag sieht nunmehr neu vor, dass für die gesamte Rechtsnachfolge von Todes wegen das Recht des Staates des letzten gewöhnlichen Aufenthalts der erblassenden Person maßgeblich sein soll. Leider fehlt in dem Vorschlag zur Vereinheitlichung die genaue Definition für den „letzten gewöhnlichen Aufenthalt“. In der Regel werden sich im Staat des letzten gewöhnlichen Aufenthaltes die meisten Gegenstände des Nachlasses befinden.

Für unser Beispiel bedeutet das wohl, dass der Nachlass von Herrn Grasmann, der seinen Lebensmittelpunkt und den Hauptwohnsitz in Spanien hatte und auch dort verstarb, nach spanischem Recht abzuhandeln ist.

Der Verordnungsvorschlag sieht aber auch die folgende Möglichkeit vor:

Die erblassende Person kann jedoch für den gesamten Nachlass das Recht des Staates wählen, dessen Staatsangehörigkeit er oder sie besitzt. Diese Wahl muss in einer Form erfolgen, die den strengen Formvorschriften einer „Verfügung auf den Todesfall“ entspricht. Ein rechtsgültiges Testament oder ein Erbvertrag z. B. werden hier das geeignete Instrument zur Wahl des Rechts des Staates der eigenen Staatsangehörigkeit sein.
Das anwendbare Recht gilt dann für den gesamten Nachlass – das nennt man das Prinzip der Nachlasseinheit. 

Damit wird die Planung des eigenen Nachlasses stark vereinfacht.

5. Aufgabenstellung
Beantworten Sie einige Fragen zum nachstehenden Fall:

Eine Österreicherin, Frau Bauer, hat ein Aktiendepot bei einer österreichischen Bank und eine Wohnung in Salzburg. Sie ist verheiratet und hat zwei Kinder. In der Pension hat sie sich mit ihrem Mann auseinandergelebt und die Gatten beschließen, getrennt zu leben, sich aber nicht scheiden zu lassen. Die beiden Kinder sind erwachsen. 

Frau Bauer erfüllt sich einen langgehegten Traum und zieht nach Finnland an einen See. Sie kauft sich ein Haus mit Sauna direkt an einem See und ein Motorboot.

In Finnland verbringt sie jeweils 9 Monate im Jahr. Frau Bauer verstirbt in Finnland als österreichische Staatsbürgerin, ohne ein Testament zu hinterlassen.

· Was fällt alles in den Nachlass von Frau Bauer?

· Wer hat ein gesetzliches Erbrecht? Und wie viel beträgt das gesetzliche Erbrecht dieser Person jeweils?

· Nach welchem Recht wird der Nachlass von Frau Bauer nach der derzeit gültigen Rechtslage abgehandelt?

· Wie sieht die rechtliche Situation aus, wenn der Vorschlag zur Vereinheitlichung des Erbrechts – wie oben beschrieben – umgesetzt worden ist? Nach welchem Recht wird der Nachlass von Frau Bauer dann abgehandelt werden?

6. Schulbuchbezug: 
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